
Rechtsmittel, eingelegt am 18. Januar 2008 von Ch. Michail
gegen das Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst
vom 22. November 2007 in der Rechtssache F-34/06,

Michail/Kommission

(Rechtssache T-50/08)

(2008/C 128/73)

Verfahrenssprache: Französisch

Verfahrensbeteiligte

Rechtsmittelführer: Ch. Michail (Prozessbevollmächtigter: Rechts-
anwalt Ch. Meïdanis)

Andere Verfahrensbeteiligte: Kommission der Europäischen
Gemeinschaften

Anträge

Der Rechtsmittelführer beantragt,

— den vorliegenden Antrag auf Aufhebung des Urteils des
Gerichts für den öffentlichen Dienst in der Rechtssache F-
34/06 für zulässig und begründet zu erklären;

— die streitigen Handlungen/Entscheidungen des Gerichts für
den öffentlichen Dienst in der Rechtssache F-34/06 für nich-
tig zu erklären;

— den finanziellen Ausgleich für den immateriellen Schaden
des Rechtsmittelführers zuzusprechen, der sich auf 120 000
Euro beläuft;

— über die Verfahrenskosten gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen zu entscheiden.

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente

Der Rechtsmittelführer macht geltend, mit dem angefochtenen
Urteil sei über seine Klage, mit der er die Nichtigerklärung der
Beurteilung seiner beruflichen Entwicklung für das Jahr 2004
und der Entscheidung der Anstellungsbehörde beantragt habe,
durch die die von ihm gemäß Art. 90 Abs. 2 des Beamtenstatuts
eingelegten Verwaltungsbeschwerden zurückgewiesen worden
seien, fehlerhaft entschieden worden.

Im Einzelnen beruft der Rechtsmittelführer sich erstens darauf,
dass das Gericht für den öffentlichen Dienst Art. 43 des Beam-
tenstatuts und die Allgemeinen Durchführungsbestimmungen
zu diesem Artikel falsch ausgelegt habe. Zweitens habe das
Gericht für den öffentlichen Dienst den Antrag der Klage, über
die es entschieden habe, missgedeutet und eine fehlerhafte
Beweiswürdigung vorgenommen. Drittens habe das Gericht für
den öffentlichen Dienst sich für die Abweisung der Klage auf
eine widersprüchliche Begründung gestützt mit der Folge, dass
grundlegende Verfahrensrechte des Klägers verletzt worden
seien. Viertens sei dem Gericht für den öffentlichen Dienst der
Fehler der Verweigerung einer Entscheidung über einen konkre-
ten Antrag unterlaufen, oder aber es habe eine unzureichende
Begründung verwendet und schließlich habe es einen Teil der
Klage zu Unrecht wegen Unbestimmtheit abgewiesen.

Klage, eingereicht am 6. März 2008 — Arch Chemicals Inc.
u. a./Kommission

(Rechtssache T-120/08)

(2008/C 128/74)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Klägerinnen: Arch Chemicals, Inc. (Norwalk, Vereinigte Staaten),
Arch Timber Protection Ltd (Castleford, Vereinigtes Königreich),
Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH (Kirchheim-
bolanden, Deutschland), Rhodia UK Ltd (Watford, Vereinigtes
Königreich), Sumitomo Chemical (UK) plc (London, Vereinigtes
Königreich) und Troy Chemical Company BV (Maassluis, Nieder-
lande) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte C. Mereu und
K. Van Maldegem)

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Anträge

Die Klägerinnen beantragen,

— die Klage für zulässig und für begründet zu erklären, hilfs-
weise, die Fragen der Zulässigkeit mit der Prüfung der
Begründetheit zu verbinden oder, hilfsweise, die Entschei-
dung über die Klagebefugnis dem Endurteil vorzubehalten;

— Art. 3 Abs. 2 (und Anhang II), Art. 4, Art. 7 Abs. 3, Art. 14
Abs. 2 Unterabs. 2, Art. 15 Abs. 3 und Art. 17 der Verord-
nung (EG) Nr. 1451/2007 der Kommission vom 4. Dezem-
ber 2007 über die zweite Phase des Zehn-Jahres-Arbeitspro-
gramms gemäß Art. 16 Abs. 2 der Richtlinie 98/8/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehr-
bringen von Biozid-Produkten für nichtig zu erklären;

— festzustellen, dass die Art. 9 Buchst. a, 10 Abs. 3, 11 und
16 Abs. 1 der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inver-
kehrbringen von Biozid-Produkten rechtswidrig und gegen-
über den Klägerinnen unanwendbar sind;

— festzustellen, dass Art. 6 Abs. 2 der Verordnung (EG)
Nr. 1896/2000 der Kommission vom 7. September 2000
über die erste Phase des Programms gemäß Art. 16 Abs. 2
der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates über Biozid-Produkte rechtswidrig und gegenüber den
Klägerinnen unanwendbar ist;

— der Beklagten die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Klägerinnen begehren die teilweise Nichtigerklärung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1451/2007 der Kommission vom 4. Dezem-
ber 2007 über die zweite Phase des Zehn-Jahres-Arbeitspro-
gramms gemäß Art. 16 Abs. 2 der Richtlinie 98/8/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen
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